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zerstört, wird mit Gefängniß bis zu drei Jahren oder mit

Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark bestraft.Neben der Gefängnißstrafe kann auf Verlust der bürger-
lichen Ehrenrechte erkannt werden.

Der Versuch ist strafbar.

S. 305.

Wer vorsätzlich und rechtswidrig ein Gebäude, ein Schiff,
eine Brücke, einen Damm, eine gebaute Straße, eine Eisen-
bahn oder ein anderes Bauwerk, welche fremdes Eigenthum
sind, ganz oder theilweise zerstört, wird mit Gefängniß nicht
unter Einem Monat bestraft.

Der Versuch ist strafbar.
Vergl. §§. 265, 306, 307, 311, 321, 323.

Siebenundzwanzigster Abschnitl.

Gemeingefährliche Verbrechen und Vergehen.

S. 306.

Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthaus bestraft, wer
vorsätzlich in Brand setzt:

1) ein zu gottesdienstlichen Versammlungen bestimmtes
Gebäude,

2) ein Gebäude, ein Schiff oder eine Hütte, welche zur
Wohnung von Menschen dienen, oder

3) eine Räumlichkeit, welche zeitweise zum Aufenthalt von
Menschen dient, und zwar zu einer Zeit, während wel-
cher Menschen in derselben sich aufzuhalten pflegen.

Vergl. 88. 265, 325.

§. 307.

Die Brandstiftung (§. 306) wird mit Zuchthaus nicht
unter zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus be-
straft, wenn

1) der Brand den Tod eines Menschen dadurch verursacht
hat, daß dieser zur Zeit der That in einer der in Brand
gesetzten Räumlichkeiten sich befand,

2) die Brandstiftung in der Absicht begangen worden ist,
um unter Begünstigung derselben Mord oder Raub zu

begehen oder einen Aufruhr zu erregen, oder
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3) der Brandstifter, um das Löschen des Feuers zu ver-
hindern oder zu erschweren, Löschgeräthschaften entfernt
oder unbrauchbar gemacht hat.

S. 308.

Wegen Brandstiftung wird mit Zuchthaus bis zu zehn
Jahren bestraft, wer vorsätzlich Gebaude, Schiffe, Hütten,

Bergwerke, Mag zine, Waarenvorräthe, welche auf dazu be-stimmten öffent ichen Plätzen lagern, Vorräthe von landwirth-
schaftlichen Erzeugnissen oder von Bau= oder Brennmaterialien,
Früchte auf dem Felde, Waldungen oder Torfmoore in Brand
setzt, wenn diese Gegenstände entweder fremdes Eigenthum
ind, oder zwar dem Brandstifter eigenthümlich gehören, jedoch

ihrer Beschaffenheit und Lage nach geeignet sind, das Feuer
einer der im §. 306 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Räumlichkeiten
oder einem der vorstehend bezeichneten fremden Gegenstände
mitzutheilen.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Gefängniß-
strafe nicht unter sechs Monaten ein.

S. 309.

Wer durch Fahrlässigkeit einen Brand der in den 8§. 306
und 308 bezeichneten Art herbeiführt, wird mit Gefängniß
bis zu Einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu neunhundert
Mark und, wenn durch den Brand der Tod eines Menschen
verursacht worden ist, mit Gefängniß von Einem Monat bis
zu drei Jahren bestraft.

S. 310.

Hat der Thäter den Brand, bevor derselbe entdeckt und ein

weiterer als der durch die bloße Inbrandsetzung bewirkte Schade
entstanden war, wieder gelöscht, so tritt Straflosigkeit ein.

Vergl. 8. 46 Z. 2. 6 311

Die gänzliche oder theilweise Zerstörung einer Sache durch
Gebrauch von Pulver oder anderen explodirenden Stoffen ist
der Inbrandsetzung der Sache gleich zu achten.

Vergl. Dynamitgesetz 88. 5 ff.

§. 312.

Wer mit gemeiner Lelehr für Menschenleben vorsätzlich eineUeberschwemmung herbeiführt, wird mit Zuchthaus nicht unter
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drei Jahren und, wenn durch die Ueberschwemmung der Tod
eines Menschen verursacht worden ist, mit Zuchthaus nicht unter
zehn Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.

S. 313.

Wer mit gemeiner Gefahr für das Eigenthum vorsätzlich eine
Ueberschwemmung herbeiführt, wird mit Zuchthaus bestraft.

Ist jedoch die Absicht des Thäters nur auf Schutz seines
Eigenthums gerichtet gewesen, so ist auf Gefängniß nicht unter
Einem Jahre zu erkennen.

S. 314.

Wer eine Ueberschwemmung mit gemeiner Gefahr für Leben
oder Eigenthum durch Fahrlässtgreie herbeiführt, wird mit Ge-

fängnis bis zu Einem Jahre und, wenn durch die Ueberschwem-
mung der Tod eines Menschen verursacht worden ist, mit Ge-
fängniß von Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.

§. 315.

Wer vorsätzlich Eisenbahnanlagen, Beförderungsmittel
oder sonstiges Zubehör derselben dergestalt beschädigt, oder
auf der Fahrbahn durch falsche Zeichen oder Signale oder
auf andere Weise solche Hindernisse bereitet, daß dadurch der
Transport in Gefahr gesetzt wird, wird mit Zuchthaus bis
zu zehn Jahren bestraft. «

Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung
verursacht worden, so tritt Fuchthausstrafe nicht unter fünf
Jahren und, wenn der Tod eines Menschen verursacht wor-
den ist, Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebens-
längliche Zuchthausstrafe ein.

Vergl. §. 90 Z. 2. — Schwere Körperverletzung: §. 224.

§. 316.

Wer fahrlässigerweise durch eine der vorbezeichneten Hand-
lungen den Transport auf einer Eisenbahn in Gefahr setzt,
wird mit Gefängniß bis zu Einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu neunhundert Mark und, wenn durch die Handlung der
Tod eines Menschen verursacht worden ist, mit Gefängniß von
Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.

Gleiche Strafe trifft die zur Leitung der Eisenbahnfahrten
und zur Aufsicht über die Bahn und den Beförderungsbetrieb
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angestellten Personen, wenn sie durch Vernachlässigung der
ihnen obliegenden Pflichten einen Transport in Gefahr setzen.

S. 317.

Wer vorsätzlich und rechtswidrig den Betrieb einer zu
öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphenanlage dadurch ver-
hindert oder gefährdet, daß er Theile oder Zubehörungen der-
selben beschädigt oder Veränderungen daran vornimmt, wird
mit Gefängniß von Einem Monat bis zu drei Jahren bestraft.

S. 318.

Wer fahrlässigerweise durch eine der vorbezeichneten Hand-
lungen den Betrieb einer zu öffentlichen Zwecken dienenden
Telegraphenanlage verhindert oder gefährdet, wird mit Ge-
füngniß bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe bis zu
neunhundert Mark bestraft.

Gleiche Strafe trifft die zur Beaufsichtigung und Bedie-
nung der Telegraphenanlagen und ihrer Zubehörungen ange-
stellten Personen, wenn sie durch Vernachlässigung der ihnen
obliegenden Pflichten den Betrieb verhindern oder gefährden.

§. 318a

Die Vorschriften in den §§. 317 und 318 finden gleich-
mäßig Anwendung auf die Verhinderung oder Gefährdung
des Betriebes der zu öffentlichen Zwecken dienenden Rohr-
postanlagen.

Unter Telegraphenanlagen im Sinne der §§. 317 und
318 sind Fernsprechanlagen mitbegriffen.

§. 319.

Wird einer der in den §§. 316 und 318 erwähnten An-
gestellten wegen einer der in den §§. 315—318 bezeichneten.
Handlungen verurtheilt, so kann derselbe zugleich für unfähig
zu einer Beschäftigung im Eisenbahn= oder Telegraphendienste
oder in bestimmten Zweigen dieser Dienste erklärt werden.

§. 320.

Die Vorsteher einer Eisenbahngesellschaft, sowie die Vor-
steher einer zu öffentlichen Zwecken dienenden Telegraphen-
anstalt, welche nicht sofort na Mittheilung des rechtskräftigen
Erkenntnisses die Entfernung des Verurtheilten bewirken, wer-
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den mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit Ge-

fängniß bis zu drei Monaten bestraft.
Gleiche Strafe trifft denjenigen, welcher für unfähig zum

Eisenbahn= oder Telegraphendienste erklärt worden ist, wenn
er sich nachher bei einer Eisenbahn oder Telegraphenanstalt
wieder anstellen läßt, sowie diejenigen, welche ihn wieder an-
gestellt haben, obgleich ihnen die erfolgte Unfähigkeitserklärung
bekannt war. *e

Wer vorsätzlich Wasserleitungen, Schleusen, Wehre, Deiche,
Dämme oder andere Wasserbauten, oder Brücken, Fähren,
Wege oder Schutzwehre, oder dem Bergwerksbetriebe dienende
Vorrichtungen zur Wasserhaltung, zur Wetterführung oder
zum Ein= und Ausfahren der Arbeiter zerstört oder beschä-
digt, oder in schiffbaren Strömen, Flüssen oder Kanälen das

Fahrwasser stört und durch eine dieser Handlungen Gefahr
für das Leben oder die Gesundheit Anderer herbeiführt, wird
mit Gefängniß nicht unter drei Monaten bestraft.

Ist durch eine dieser Handlungen eine schwere Körperver-
letzung verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe bis zu
fünf Jahren und, wenn der Tod eines Menschen verursacht
worden ist, Zuchthausstrafe nicht unter fünf Jahren ein.

Vergl. §8. 91 Z. 2, 305, 312—314. — Schwere Körperver-

letzung: 8 224.
§. 322.

Wer vorsatzlich ein zur Sicherung der Schifffahrt be-
stimmtes Feuerzeichen oder ein anderes zu diesem Zwecke auf-
gestelltes Zeichen zerstört, wegschafft oder unbrauchbar macht,
oder ein solches Feuerzeichen auslöscht oder seiner Dienstpflicht
zuwider nicht aufstellt, oder ein falsches Zeichen, welches ge-
eignet ist, die Schifffahrt unsicher zu machen, ausstellt, ins-
besondere zur Nachtzeit auf der Strandhöhe Feuer anzünder,
welches die Schifffahrt zu gefährden geeignet ist, wird mit
Zuchthaus bis zu zehn Jahren bestraft.

Ist durch die Handlung die Strandung eines Schiffes
verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe nicht unter fünf
Jahren und, wenn der Tod eines Menschen verursacht wor-

den ist, Zuchthausstrafe nicht unter zehn Jahren oder lebens-
längliche Zuchthausstrafe ein.

Vergl. §5. 265, 305.
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§. 323.
Wer vorsätzlich die Strandung oder das Sinken eines

Schiffes bewirkt und dadurch Gefahr für das Leben eines
Anderen herbeiführt, wird mit Zuchthaus nicht unter fünf
Jahren und, wenn durch die Handlung der Tod eines Men-
schen verursacht worden ist, mit Zuchihans nicht unter zehn
Jahren oder mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft.

§. 324.
Wer vorsätzlich Brunnen= oder Wasserbehälter, welche zum

Gebrauche Anderer dienen, oder Gegenstände, welche zum
öffentlichen Verkaufe oder Verbrauche bestimmt sind, vergiftet
oder denselben Stoffe beimischt, von denen ihm bekannt ist,
daß sie die menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet sind,

ingleichen wer solche vergiftete oder mit EErährlichen Stoffen
vermischte Sachen wissentlich und mit Verschweigung dieser
Eigenschaft verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt, wird
mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren und, wenn durch die
Handlung der Tod eines Menschen verursacht worden ist,
mit Zuchthaus nicht unter zehn Jahren oder mit lebensläng-
lichem Zuchthaus bestraft.

§. 325.
Neben der nach den Vorschriften der §§S. 306 bis 308, 311

bis 313, 315, 321 bis 324 erkannten Zuchthausstrafe kann auf
Zulässigkeit von Polizei-Aufsicht erkannt werden.

S. 326.

Ist eine der in den 8§. 321 bis 324 bezeichneten Handlungen
aus Fahrlässigkeit begangen worden, so ist, wenn durch die
Handlung ein Schaden verursacht worden ist, auf Gefängniß
bis zu Einem Jahre und, wenn der Tod eines Menschen
verursacht worden ist, auf Gefängniß von Einem Monat bis
zu drei Jahren zu erkennen.

§. 327.

Wer die Absperrungs= oder Aufsichts-Maßregeln oder Ein-

fuhrverbote, welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung
des Einführens oder Verbreitens einer ansteckenden Krankheit
angeordnet worden sind, wissentlich verletzt, wird mit Gefäng-
niß bis zu zwei Jahren bestraft.
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Ist in Folge dieser Verletzung ein Mensch von der an-
steckenden Krankheit ergriffen worden, so tritt Gefängnißstrafe
von drei Monaten bis zu drei Jahren ein.

Vergl. Ges., betr. die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten,
vom 30. Juni 1900, besonders 85. 44—46.

§. 328.

Wer die Absperrungs- ber Aussichte-Maaßregeln oder Ein-
suhrverbote, welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung
des Einführens oder Verbreitens von Viehseuchen angeordnet
worden sind, wissentlich verletzt, wird mit Gefängniß bis zu
Einem Jahre bestraft.

Ist in Folge dieser Lrrletzung Vieh von der Seuche er-
griffen worden, so tritt Gefängnißstrafe von Einem Monat
bis zu zwei Jahren ein.

Vergl- Viehseuchengeset, Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni
1909, 88.

S. 329.

Wer die mit einer Behörde geschlossenen Lieferungsverträge
über Bedürfnisse des Heeres oder der Marine zur Zeit eines
Krieges, oder über Lebensmittel zur Abwendung oder Beseiti-
gung eines Nothstandes vorsätzlich entweder nicht zur bestimm-
ten Zeit oder nicht in der vorbedungenen Weise erfüllt, wird
mit Gefängniß nicht unter sechs Monaten bestraft; auch kann
auf Verlast der bürgerlichen Ehrenrechte erkannt werden.

Liegt der Nichterfüllung des Vertrages Fahrlässigkeit zum
Grunde, so ist, wenn durch die Handlung ein Schaden verursacht

worden it, auf Gefängniß bis zu zwei Jahren zu erkennen.Dieselben Strafenfinden auch gegen die Unterlieferanten,
Vermittler und Bevollmächtigten des Lieferanten Anwendung,
welche mit Kenntniß des Zweckes der Lieferung die Nichter-
füllung derselben vorsätzlich oder aus Fahrlässigkeit verursachen.

S. 330.

Wer bei der Leitung oderAusführung eines Baues wider
die allgemein anerkannten Regeln der Baukunst dergestalt
handelt, daß hieraus für Andere Gefahr entsteht, wirt mit
Geldstrafe bis zu neunhundert Mark oder mit Gefängniß bis
zu Einem Jahre bestraft.

Vergl. 3. 367 Z. 13—15.
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